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der regionalen Zusammenarbeit auf Gebieten wie der Stär-
kung der regionalen Sicherheit und Stabilität, der Friedenssi-
cherung, der Terrorismusbekämpfung, der Bekämpfung des
illegalen Suchtstoff- und Waffenhandels, der Bekämpfung
der organisierten grenzüberschreitenden Kriminalität und des
Menschenhandels und der Bekämpfung natürlicher und vom
Menschen verursachter Katastrophen zur Verwirklichung der
Ziele und Grundsätze der Vereinten Nationen beiträgt;

2. stellt außerdem fest, wie wichtig es ist, den Dialog,
die Zusammenarbeit und die Koordinierung zwischen dem
System der Vereinten Nationen und der Organisation des
Vertrags über kollektive Sicherheit zu stärken, und bittet zu
diesem Zweck den Generalsekretär der Vereinten Nationen,
weiter regelmäßige Konsultationen mit dem Generalsekretär
der Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit zu
führen und dafür die entsprechenden interinstitutionellen Fo-
ren und Formate zu nutzen, einschließlich der jährlichen Kon-
sultationen zwischen dem Generalsekretär der Vereinten Na-
tionen und den Leitern der Regionalorganisationen;

3. bittet die Fachkomponenten des Systems der Ver-
einten Nationen, wie die Sekretariats-Hauptabteilung Politi-
sche Angelegenheiten und die Sekretariats-Hauptabteilung
Friedenssicherungseinsätze, das Büro der Vereinten Nationen
für Drogen- und Verbrechensbekämpfung sowie den Aus-
schuss zur Bekämpfung des Terrorismus und sein Exekutiv-
direktorium, mit der Organisation des Vertrags über kollekti-
ve Sicherheit zusammenzuarbeiten und direkte Kontakte mit
ihr aufzubauen, um gemeinsam Programme zur Verwirkli-
chung ihrer Ziele durchzuführen;

4. ersucht den Generalsekretär der Vereinten Natio-
nen, der Generalversammlung auf ihrer siebenundsechzigsten
Tagung einen Bericht über die Durchführung dieser Resolu-
tion vorzulegen;

5. beschließt, den Unterpunkt „Zusammenarbeit zwi-
schen den Vereinten Nationen und der Organisation des Ver-
trags über kollektive Sicherheit“ in die vorläufige Tagesord-
nung ihrer siebenundsechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 65/123

Verabschiedet auf der 64. Plenarsitzung am 13. Dezember 2010,
ohne Abstimmung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs
A/65/L.11 und Add.1, eingebracht von: Afghanistan, Ägypten,
Albanien, Andorra, Angola, Argentinien, Armenien, Aserbai-
dschan, Australien, Bangladesch, Belarus, Belgien, Benin, Bosni-
en und Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Bulgarien, Burkina Fa-
so, Chile, China, Costa Rica, Deutschland, ehemalige jugoslawi-
sche Republik Mazedonien, El Salvador, Estland, Finnland,
Frankreich, Georgien, Griechenland, Guatemala, Indien, Indone-
sien, Irland, Israel, Italien, Japan, Jordanien, Kanada, Kroatien,
Lesotho, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malta,
Marokko, Mexiko, Monaco, Mongolei, Montenegro, Namibia, Neu-
seeland, Nicaragua, Niederlande, Norwegen, Österreich, Paki-
stan, Panama, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Re-
publik Korea, Republik Moldau, Rumänien, Russische Födera-

tion, Sambia, San Marino, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbi-
en, Seychellen, Singapur, Slowakei, Slowenien, Spanien, Südaf-
rika, Thailand, Togo, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei,
Uganda, Ungarn, Uruguay, Vereinigte Republik Tansania, Verei-
nigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Zypern. 

65/123. Zusammenarbeit zwischen den Vereinten
Nationen, den nationalen Parlamenten und der 
Interparlamentarischen Union

Die Generalversammlung,

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs
vom 20. September 2010240, der die breite und sachbezogene
Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und der
Interparlamentarischen Union in den letzten beiden Jahren
bescheinigt,

Kenntnis nehmend von den Resolutionen, die von der
Interparlamentarischen Union verabschiedet und in der Gene-
ralversammlung verteilt wurden, und von den zahlreichen Tä-
tigkeiten, die die Organisation zur Unterstützung der Verein-
ten Nationen unternommen hat,

sowie Kenntnis nehmend von dem Ergebnis der dritten
Weltkonferenz der Parlamentspräsidenten, namentlich der
Deklaration über die Sicherstellung einer globalen demokra-
tischen Rechenschaftspflicht gegenüber dem Gemeinwohl241,
in der die Entschlossenheit der nationalen Parlamente und der
Interparlamentarischen Union bekräftigt wird, die Arbeit der
Vereinten Nationen zu unterstützen und sich weiter um die
Schließung der Demokratielücke in den internationalen Be-
ziehungen zu bemühen,

ferner Kenntnis nehmend von den Feststellungen und
Empfehlungen in dem Bericht der Interparlamentarischen
Union über die Art und Weise, wie die Parlamente ihre Arbeit
mit den Vereinten Nationen organisieren242,

unter Begrüßung der jährlichen parlamentarischen An-
hörungen bei den Vereinten Nationen, die als gemeinsame
Veranstaltung der Vereinten Nationen und der Interparlamen-
tarischen Union während der Tagungen der Generalversamm-
lung durchgeführt werden, sowie der anderen parlamentari-
schen Fachtagungen, die von der Interparlamentarischen
Union in Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen im
Rahmen der großen Konferenzen und Veranstaltungen der
Vereinten Nationen organisiert werden, 

unter Berücksichtigung des Abkommens von 1996 über
die Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und
der Interparlamentarischen Union243, das die Grundlage für
die Zusammenarbeit zwischen den beiden Organisationen
schuf,

240 A/65/382-S/2010/490.
241 A/65/289, Anlage I.
242 Ebd., Anlage II.
243 A/51/402, Anhang.
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unter Hinweis auf die Millenniums-Erklärung der Ver-
einten Nationen244 sowie das Ergebnis des Weltgipfels
2005245, in denen die Staats- und Regierungschefs beschlos-
sen, die Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen
und den nationalen Parlamenten durch die Interparlamentari-
sche Union, ihre Weltorganisation, in allen Tätigkeitsberei-
chen der Vereinten Nationen weiter zu verstärken, namentlich
im Hinblick auf die wirksame Durchführung der Reform der
Vereinten Nationen,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 57/32 vom
19. November 2002, in der die Interparlamentarische Union
eingeladen wurde, an der Arbeit der Generalversammlung als
Beobachter teilzunehmen, sowie auf die Resolutionen 57/47
vom 21. November 2002, 59/19 vom 8. November 2004, 61/6
vom 20. Oktober 2006 und 63/24 vom 18. November 2008,

unter Begrüßung der engen Zusammenarbeit zwischen
der Interparlamentarischen Union und der Kommission für
Friedenskonsolidierung bei der Förderung des politischen
Dialogs und dem Aufbau nationaler Kapazitäten für gute Re-
gierungsführung,

sowie unter Begrüßung des Beitrags der Interparlamen-
tarischen Union zur Gestaltung der Tagesordnung und der Tä-
tigkeit des vom Wirtschafts- und Sozialrat abgehaltenen neu-
en Forums für Entwicklungszusammenarbeit,

anerkennend, wie wichtig die kontinuierliche Unterstüt-
zung der Arbeit des Menschenrechtsrats durch die Parlamente
ist,

sowie in Anerkennung der Arbeit der Interparlamentari-
schen Union in den Bereichen Gleichstellung der Geschlech-
ter, Ermächtigung der Frauen und Bekämpfung der Gewalt
gegen Frauen und der engen und systematischen Zusammen-
arbeit zwischen der Interparlamentarischen Union und den
zuständigen Organen der Vereinten Nationen, namentlich der
Kommission für die Rechtsstellung der Frau und dem Aus-
schuss für die Beseitigung der Diskriminierung der Frau, 

in Anerkennung der Rolle und der Verantwortung der
nationalen Parlamente im Hinblick auf die nationalen Pläne
und Strategien sowie bei der Gewährleistung stärkerer Trans-
parenz und Rechenschaftspflicht,

1. begrüßt die Anstrengungen, die die Interparlamen-
tarische Union unternimmt, um für einen umfassenderen Bei-
trag der Parlamente und eine verstärkte Unterstützung der
Vereinten Nationen zu sorgen;

2. legt den Vereinten Nationen und der Interparla-
mentarischen Union nahe, auch künftig auf verschiedenen
Gebieten eng zusammenzuarbeiten, insbesondere in den Be-
reichen Frieden und Sicherheit, wirtschaftliche und soziale
Entwicklung, Völkerrecht, Menschenrechte und Demokratie
und Gleichstellungsfragen, eingedenk des beträchtlichen Nut-
zens, den die Zusammenarbeit zwischen den beiden Organi-

sationen mit sich bringt, wie aus dem Bericht des Generalse-
kretärs240 hervorgeht;

3. ermutigt die Interparlamentarische Union, ihren
Beitrag zur Tätigkeit der Generalversammlung, namentlich
zu ihrer Neubelebung, und zu dem Prozess der Reform der
Vereinten Nationen und der systemweiten Kohärenz weiter
auszubauen;

4. bittet die Kommission für Friedenskonsolidierung,
auch weiterhin eng mit der Interparlamentarischen Union zu-
sammenzuarbeiten, um die nationalen Parlamente in den Län-
dern, mit denen sich die Kommission befasst, in die Anstren-
gungen zur Förderung der demokratischen Regierungsfüh-
rung, des nationalen Dialogs und der Aussöhnung einzubin-
den;

5. ermutigt die Interparlamentarische Union, auch
weiterhin eng mit dem Forum für Entwicklungszusammenar-
beit zu kooperieren und einen konstruktiven parlamentari-
schen Beitrag zu dem Forumsprozess und zu der allgemeinen
Agenda der Entwicklungszusammenarbeit zu leisten, na-
mentlich im Zusammenhang mit dem laufenden Prozess der
Reform des Wirtschafts- und Sozialrats;

6. ermutigt die Interparlamentarische Union außer-
dem, sich weiterhin um die Mobilisierung parlamentarischer
Unterstützung und Maßnahmen zur Erreichung der Millenni-
ums-Entwicklungsziele bis zum Zieldatum 2015 zu bemühen;

7. ermutigt die Interparlamentarische Union ferner,
ihren Beitrag zu dem System der Menschenrechts-Vertrags-
organe der Vereinten Nationen und dem Menschenrechtsrat
zu verstärken, insbesondere im Hinblick auf die allgemeine
regelmäßige Überprüfung der Erfüllung der den Mitgliedstaa-
ten obliegenden und von ihnen eingegangenen Verpflichtun-
gen auf dem Gebiet der Menschenrechte;

8. bittet die neue Einheit der Vereinten Nationen für
Gleichstellung und Ermächtigung der Frauen (UN-Frauen),
in Bereichen wie der Ermächtigung der Frauen, der institutio-
nellen Einbeziehung der Geschlechterperspektive, der Unter-
stützung der Parlamente bei der Förderung einer geschlech-
tersensiblen Gesetzgebung, der Bekämpfung der Gewalt ge-
gen Frauen und der Durchführung der einschlägigen Resolu-
tionen der Vereinten Nationen eng mit der Interparlamentari-
schen Union zusammenzuarbeiten;

9. ermutigt die Interparlamentarische Union, beim
Aufbau einer engeren Zusammenarbeit zwischen den Verein-
ten Nationen und den Parlamenten auf nationaler Ebene wei-
ter behilflich zu sein, namentlich in Bezug auf die Stärkung
der parlamentarischen Kapazitäten, die Festigung der Rechts-
staatlichkeit und die Gewährung von Hilfe bei der Abstim-
mung der nationalen Rechtsvorschriften auf die internationa-
len Verpflichtungen;

10. begrüßt die zunehmende Praxis, Mitglieder ge-
setzgebender Körperschaften nach Bedarf in die zu wichtigen
Tagungen und Veranstaltungen der Vereinten Nationen ent-
sandten einzelstaatlichen Delegationen aufzunehmen, und
bittet die Mitgliedstaaten, diese Praxis regelmäßiger und sys-
tematischer fortzuführen;

244 Siehe Resolution 55/2.
245 Siehe Resolution 60/1.
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11. fordert, dass die jährlichen parlamentarischen An-
hörungen bei den Vereinten Nationen als gemeinsame Veran-
staltung der Vereinten Nationen und der Interparlamentari-
schen Union weiterentwickelt werden und dass der zusam-
menfassende Bericht über die Anhörungen als Dokument der
Generalversammlung verteilt wird;

12. beschließt, systematischer mit der Interparlamen-
tarischen Union daran zu arbeiten, im Rahmen der wichtigen
Beratungsprozesse der Vereinten Nationen und der Überprü-
fung der internationalen Verpflichtungen eine parlamentari-
sche Komponente und einen Beitrag der Parlamente zu orga-
nisieren und zu integrieren;

13. begrüßt den Vorschlag, einen regelmäßigen jährli-
chen Austausch zwischen dem Koordinierungsrat der Leiter
der Organisationen des Systems der Vereinten Nationen und
den Führungsverantwortlichen der Interparlamentarischen
Union einzurichten, um der Arbeit der beiden Organisationen
mehr Kohärenz zu verleihen, ein Höchstmaß an Unterstüt-
zung der Parlamente für die Vereinten Nationen sicherzustel-
len und beim Aufbau einer strategischen Partnerschaft zwi-
schen den beiden Organisationen behilflich zu sein;

14. beschließt, in Anerkennung der einzigartigen Rol-
le der nationalen Parlamente bei der Unterstützung der Tätig-
keit der Vereinten Nationen den Punkt „Zusammenarbeit
zwischen den Vereinten Nationen, den nationalen Parlamen-
ten und der Interparlamentarischen Union“ in die vorläufige
Tagesordnung ihrer sechsundsechzigsten Tagung aufzuneh-
men.

RESOLUTION 65/124

Verabschiedet auf der 64. Plenarsitzung am 13. Dezember 2010,
ohne Abstimmung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs
A/65/L.29, eingebracht von: China, Kasachstan, Kirgisistan, Rus-
sische Föderation, Tadschikistan, Usbekistan. 

65/124. Zusammenarbeit zwischen den Vereinten
Nationen und der Shanghaier Organisation
für Zusammenarbeit

Die Generalversammlung,

unter Hinweis darauf, dass es unter anderem Ziel der
Vereinten Nationen ist, eine Zusammenarbeit herbeizufüh-
ren, um den Weltfrieden und die internationale Sicherheit zu
wahren und internationale Probleme wirtschaftlicher, sozia-
ler, kultureller oder humanitärer Art zu lösen,

sowie unter Hinweis auf die Artikel der Charta der Ver-
einten Nationen, in denen Maßnahmen zur Förderung der Ge-
samt- und Einzelziele der Vereinten Nationen durch regionale
Zusammenarbeit befürwortet werden,

ferner unter Hinweis auf ihre Resolution 59/48 vom
2. Dezember 2004, mit der sie der Shanghaier Organisation
für Zusammenarbeit Beobachterstatus gewährte,

unter Berücksichtigung dessen, dass der Shanghaier Or-
ganisation für Zusammenarbeit auch Transformationsländer
angehören, und in diesem Zusammenhang auf ihre Resolution

61/210 vom 20. Dezember 2006 verweisend, in der sie dem
System der Vereinten Nationen vorschlug, den Dialog mit
den Organisationen der regionalen und subregionalen Zusam-
menarbeit, denen auch Transformationsländer angehören, zu
verstärken und die Unterstützung für sie zu erhöhen,

unter Hinweis auf ihre Resolution 64/183 vom 18. De-
zember 2009 über die Zusammenarbeit zwischen den Verein-
ten Nationen und der Shanghaier Organisation für Zusam-
menarbeit,

mit Befriedigung feststellend, dass in der Erklärung über
die Gründung der Shanghaier Organisation für Zusammenar-
beit das Bekenntnis ihrer Mitgliedstaaten zu den Grundsätzen
der Charta bekräftigt wird246,

feststellend, dass sich die Shanghaier Organisation für
Zusammenarbeit zu einer wesentlichen regionalen Organisa-
tion für die Auseinandersetzung mit der Sicherheit in der Re-
gion in allen ihren Dimensionen entwickelt hat,

überzeugt, dass die Stärkung der Zusammenarbeit zwi-
schen den Vereinten Nationen und anderen Organisationen
des Systems der Vereinten Nationen und der Shanghaier Or-
ganisation für Zusammenarbeit zur Förderung der Gesamt-
und Einzelziele der Vereinten Nationen beiträgt,

1. nimmt Kenntnis von den Tätigkeiten der Shanghai-
er Organisation für Zusammenarbeit, die darauf abzielen,
Frieden, Sicherheit und Stabilität in der Region zu stärken,
Terrorismus, Separatismus und Extremismus sowie Drogen-
handel und andere Arten krimineller Tätigkeiten mit grenz-
überschreitendem Charakter zu bekämpfen und die regionale
Zusammenarbeit auf verschiedenen Gebieten wie Handel und
wirtschaftliche Entwicklung, Energie, Verkehr, Landwirt-
schaft und Agroindustrie, Regulierung der Migration, Bank-
und Finanzwesen, Information und Telekommunikation,
Wissenschaft und neue Technologien, Zoll, Bildung, öffentli-
che Gesundheit, Umweltschutz und Verringerung des Risikos
von Naturkatastrophen sowie auf anderen damit zusammen-
hängenden Gebieten zu fördern; 

2. begrüßt die Gemeinsame Erklärung über die Zu-
sammenarbeit zwischen den Sekretariaten der Vereinten Na-
tionen und der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit,
die der Generalsekretär der Vereinten Nationen und der Ge-
neralsekretär der Shanghaier Organisation für Zusammenar-
beit am 5. April 2010 in Taschkent unterzeichneten;

3. unterstreicht, wie wichtig es ist, den Dialog, die
Zusammenarbeit und die Koordinierung zwischen dem Sys-
tem der Vereinten Nationen und der Shanghaier Organisation
für Zusammenarbeit zu stärken, und schlägt dem Generalse-
kretär vor, zu diesem Zweck mit dem Generalsekretär der
Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit weiterhin re-
gelmäßige Konsultationen im Rahmen der bestehenden inter-
institutionellen Foren und Formate zu führen, einschließlich
der jährlichen Konsultationen zwischen dem Generalsekretär

246 Siehe A/55/1010-S/2001/667, Anlage I, Ziff. 5.




